
t/P 

der Beilagen 211 den 5fenogr(;~~his(hcn rr:::tokonen des Nationalrates 

XlI. Ge&etzgebungsperiode . -

Antrag 

der Abgeordneten f1A.CHUNZE, Dr. 
und Genossen 
betreffend die Novellierung des 
BGBl. Nr. 12/62 (Anmeldegcset%) 

Bundesgesetzes vom 14.12.1961 

D'2i der Behandlung der Beratungsgrnppe XI des Bundesfinanz

gese·tzes 1970 'Vlux·c3.e am 25. November 1969 im Finanz- und Budget.

ausschuß nachstehen1e Entschließung ". a:rigenommen: 

otD.i.e Btmdesregierullq \d.rd e.rsucht r dem Nationalrat den Entvmrf 

für e.ine Novelle zurn Bundesgesetz vom 14. Dezeml,er 1961 über 

die Anrneldung· von Sac.hschäd(~n, die durch Umsiedlung oder Ver

treibung entstanden ~:;ind (Anmeldegesetz) , vorzulegen, durch 

""elche ein Wiederaufleben der Anrr..eldefrist sichergestellt 

Di.eser Entschlj.eß1L."19 stimmte das Hohe Haus zu. 

Im § 11 c.es l\nmeldegesetzes ist die im Jahre 1955 geltende Ein'" 

kOTilTJCnsg-renze mit S 72.000,'-- festgelegt. Bei der Durchführung 

des UmsiedJ.er- und Vertd.ebenenen·tschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 

177/62, die aber erst im Jahre 1962 begann, zeigten sich sehr 

bald Härte;:l, die der GGseizgeber nicht \vollte. Ausgelöst durch 

Kranki.lej. t, verminderter Arbeitsfähigkeit oder Todesfälle lag 

de.s in den .Jahren nach 1960 erzielte Einkommen bzw. eine 

Pension nicht sEü·ten unter der 1955 geltenden Einkonunensgrenze 

von S 72.000,--.Entschädigungsanträge solcher Umsiedler und 

Heir:"ta:tv~~rtr:Ebener r.1Ußten at'gelehnt: voJerden und die Bundesent-
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schädigungskom.111ission mußte die gegen die Ablehnungen einge

brachten Besch'lrlerden zurück\'leisen. Diese i·Jirk1ichen Härten 

sollen durch eine l\.nderung des § 11 beseitigt i.verden. 

Durch eine Änderung des § 16 Abs. 2 Z. 1 soll den rund tausend 

in österreich lebenden Umsiedlern und Heimatvertriebenen, die 

nicht immer aus persönlichem Verschulden die Anmeldefrist ver-

säumt haben, die r'löglichkei t gege;-;en ,,,erden, ihre Entschädigungs

ansprüche bis zum 31. Dezember 1$72 geltend zu machen. 

In finanzieller Einsicht "wird darauf hingevJiesen, daß der . . . 

finanzielle Aufwand der Republik österreich gegenübcIßen vor 

dem F.bschluß des Finanz- und Ausgleichsver'trages durchgeführten 

Schätzungen lLtn rund 300 !<1il1ionen Schilling ge~inger war. 

Laut "Sudetenpost ll vom 10. April 1970 erklärt.e der Abg. Dr. Tull 

am 20. März 1970 bei einer l\ussprache mit Vertretern der lands-

nannschaftlichen Organisationen in Gegen"'lart von Herrn Landes

haupb.ltannstellvertreter Prof. Demut:h, Hdaß man die 300 lül1ionen 

Schilling, die sich das Finanzministerium bei der bisherigen Ab

vlickJ,ung des Kreuznacher ILbkommens erspart hat, in das Finanzierungs

konzept einbeziehen könnte. 1I 

vJohl meint Herr Abgeordneter Dr. Tu11 la11't ~'SudetenpostH f daß 

eine Aufstockung bereit::;; ab-ge\'lid::elter Fälle erfolgen sollte. 

Die unterzeichneten l\..b~)eordne'ten vertreten dagegen die !vleinung I 

daß in erster Linie jene U!nsiedler und neimatvertriebenen be-' 

rücksicht.igt vierden mÜßten j die bis!1cr Uberhaup·t keine Entschädi-

gung nach dem Abkomrn8n von Bad KreUZD ach erha1 ten haben I i.'/aS auch 

dem Sinn der VOIa :Nai:iona.lrat angenommenen Entschließung entsprechen 

,"vürde. 

Selbstverst2.ndlich Hürde jede darüberhinausgehende Entschädigung, 

also auch eine AUfstockung bereits abgm;lickelter Fälle, von den 

antrags'c.ellenc1en Abgeordneten jederzeit begrüßt. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher den 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

i 
I 
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Bundesgesetz vom ••••••••••••••••• , 
vlOmit das Bundesgesetz vom 14. 12. 1961 über die 
Anmeldung von Sachschäden, die durch Umsiedlung 
oder Vertreibung entstanden sind, (Anmeldegesetz) 
BGBL Nr. 12/1962 abgeändert wird (Anmeldegesetz
novel2..e 1970) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 14. 12. 1961, EGBl. Nr. 12/62, (Anmelde

gesetz) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 64/1963 

und des Bundesgesetzes BGEl. Nr. 132/1964 wird wie folgt abgeändert: 

§ 11. Anmeldeberechtigt sind Geschädigte oder Berechtigte, 

deren Einkonunen 1955 ,zr,var S 72.000, -- überstiegen hat, deren 

Einkommen in den folgenden Jahren durch Krankheit, Todesfälle 

oder andere nicht im Verschulden des l-mmeläeberechtigten 

li.egende Umstände unter diesen Betrag abgesunken ist. 

§ 16 (2) Z. 1 : Geschädigte oder Berechtigte, die ihren Antrag 

nicht fristgerecht eingebracht haben, können ihre Anmeldung 

bis 31. Dezember 1972 auf den amt~ichen Fornmlättern bei der 

gern. § 18 zuständigen Finanzlandesdirektion einbringen. 

A.rtike1 II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundes

ministerium für Finanzen betratrt. 

In formeller 

Verzicht auf 

zuzmveisen. 

Hinsicht \-'lirc1 beantragt, diesen 1I.ntrag unter 

die Erst.€! Lesung dem F~r~)- und Dudgetausschuß 
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